
Die Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen hatte zum 
Ergebnis, dass die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung für das Vorhaben nicht erforderlich ist. Maß-
gebend ist hierbei, dass durch die Sanierungsmaßnahme die 
Entwässerungssituation der SAD Ochtrup verbessert wird. 
Durch die zeitlich begrenzten baulichen Tätigkeiten werden 
lokal vorhandene Schutzgüter nicht oder nur geringfügig 
beeinträchtigt.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbstständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Essing

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 301

216  Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der  
9. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
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Bezirksregierung Münster  
500-53.0019/19/0273572-0004/0001.V  
 Münster, den 01.10.2019 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Compo GmbH hat die Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von 
Flüssigdünger auf Wasserbasis sowie einer Anlage zur Lage-
rung von oxidierenden Stoffen auf dem Grundstück Gilden- 
straße 38 in 48157 Münster (Gemarkung Handorf, Flur 6, 
Flurstück 328) beantragt.

Da keine Einwendungen gegen den o.a. Antrag eingegangen 
sind, wird der für den 29.10.2019 vorgesehene Erörterungs-
termin gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV abgesagt.

 Im Auftrag 
 gez. Dr. Kieper-Schnelle

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 301
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Bezirksregierung Münster Münster, den 27.09.2019 
52-500-0235486/0131.B Domplatz 1 – 3, 48147 Münster 
 Dez52@brms.nrw.de

Die Gesellschaft für Materialrückgewinnung und Umwelt-
schutz mbH mit Sitz in Essen hat mit Datum vom 09.09.2019 
beantragt, mehrere Sickerwasserschächte auf der Sonderab-
falldeponie Ochtrup (SAD Ochtrup) zu sanieren.

Die westlich der Stadt Ochtrup im Ortsteil Weiner gelegene 
Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase. Die Ober- 
flächenabdichtung ist vollständig aufgebracht. Es wird an-
gestrebt, die Deponie in die Nachsorgephase zu überführen, 
sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Hierfür ist die Ent-
wässerung des Deponiekörpers langfristig sicherzustellen. 
Aufgrund ihres baulich schlechten Zustandes besteht die 
Notwendigkeit, mehrere Sickerwasserschächte zu sanieren.

Inhalt des vorgelegten Antrages ist die Sanierung von 4  
Sickerwasserschächten. Die vorhandenen Schächte sollen 
durch neue, dem Stand der Technik entsprechende Schächte 
ersetzt werden. Der Rückbau erfolgt im Schutz eines Spritz-
betonverbaus. Anschließend werden im Schutz der Spritz- 
betonbaugruben die neuen begehbaren Schächte errichtet. 
Außerdem werden die angeschlossenen Sickerwasserlei- 
tungen partiell saniert. Ziel der Maßnahme ist die Verbes-
serung der Entwässerungsfunktion im Einzugsbereich der 
Schächte.

Gemäß § 5 UVPG stellt die zuständige Behörde auf Grund-
lage geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener 
Informationen unverzüglich fest, dass nach den §§ 6 bis 14 
UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht oder 
nicht. Hierbei ist gemäß § 7 Abs. 5 UVPG zu berücksichti-
gen, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch 
Merkmale des Vorhabens oder des Standortes oder durch 
Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich ausge-
schlossen werden.

Die beantragte Maßnahme stellt eine wesentliche Änderung 
einer Deponie zur Ablagerung von gefährlichen Abfällen 
gemäß 35 Abs. 3 Nr. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar. 
Hierfür ist gemäß § 9 UVPG eine Vorprüfung durchzufüh-
ren.
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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